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  DEUTSCHER MIETERTAG 2017        
 
 
 
ANTRAG – Nr:  C 20  
 
ANTRAGSTELLER:   Berlin 
 
KURZINHALT:     Spekulation mit Grund und Boden verhindern 
 
TWEET:  #Mietertag  

Spekulation mit Grund und Boden durch neues Planungsrecht und 
neue Besteuerung verhindern 

 
 
 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

Der Deutsche Mieterbund wird aufgefordert, sich gegenüber Bund, Ländern und 
Gemeinden dafür einzusetzen, dass der Spekulation mit Grund und Boden durch 
Entwicklungsmaßnahmen, Baugebote und der Anpassung der Besteuerung 
sowie neuen planungsrechtlichen Instrumenten entgegengewirkt wird. Das 
bodenrechtliche Instrumentarium soll durch Ausdehnung des 
Anwendungsbereichs der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen auf 
kleinteilige Fallgestaltungen ergänzt werden. Des Weitern soll ein geeigneter 
Rechtsrahmen für den gebietsbezogen  erleichterten Grunderwerb geschaffen 
werden. Durch eine kürzere Befristung der Baugenehmigungen soll der 
Grundstückshandel eingedämmt werden. 

Begründung: 
 
Die überwiegende Zahl der Gemeinden hat aus diversen Gründen keine vorausschauende 
Liegenschaftspolitik betrieben. Dies erweist sich nunmehr als massives Hindernis für die 
Errichtung sozialen Wohnungsbaus. Aber auch die massiv angestiegenen Grundstückspreise 
in den Zentren der Städte und Ballungsräume lassen preisgünstigen Wohnungsbau kaum 
noch zu. Die Spekulation mit unbebauten Grundstücken und Baugenehmigungen tut ihr 
Übrigens, um eine soziale Stadtentwicklung zu verhindern. Deshalb muss die Spekulation 
behindert werden. Den Städten sind auch kleinteilige bodenrechtloche und planerische 
Eingriffsmöglichkeiten zu verschaffen, um der Bebauungswillkür nach § 34 BauGB etwas 
entgegen setzen zu können. Zudem ist eine Grundsteuer C zur stärkeren Besteuerung 
unbebauten Grundes im Innenbereich einzuführen. Weitere steuerliche Maßnahmen sind zu 
prüfen. 
 
 
 
 
 
 

Empfehlung des Beirates: 
 

Annahme 
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  DEUTSCHER MIETERTAG 2017        
 
 
 
ANTRAG-Nr:   B 12  
 
ANTRAGSTELLER: Deutscher Mieterbund Baden-Württemberg 
 
KURZINHALT:  Verdichtete Bebauung 
 
TWEET:   #Mietertag Höhere Grundsteuer für ungenutztes Bauland 

#Wohnungsbau 
 
 
 
 
 
 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
Der Deutsche Mieterbund fordert den Bundesgesetzgeber auf, für erschlossene 1 
Baugrundstücke, die länger als fünf Jahre nicht bebaut oder zum Zwecke der 2 
Bebauung nicht verkauft werden, eine wesentlich höhere Grundsteuer (Grundsteuer C) 3 
einzuführen. Dies soll auch kleinen Kommunen die Möglichkeit eröffnen, innerhalb 4 
ihrer Orte Mietwohnungsbau durch Verdichtung zu erreichen. 5 
 
 
 
Begründung: 
 
Gerade im ländlichen Raum um Ballungsgebiete herum, der verkehrstechnisch gut 
angebunden ist, hat die Problematik, bezahlbaren Wohnraum zu finden, ebenso 
zugenommen wie in den Städten selbst. Oftmals gibt es hier Grundstücke, die weder bebaut 
noch verkauft werden sollen. Die Erschließung neuer Baugebiete scheitert dann häufig 
daran, dass noch genügend Baulücken in den Kommunen vorhanden sind. Durch die 
Einführung einer „Sondergrundsteuer“ für diese Grundstücke könnten die Eigentümer dazu 
gebracht werden, sich von den Grundstücken zu trennen. 
 
 
Empfehlung des Beirates: 
 

Annahme in der empfohlenen Fassung von Antrag B 11. 
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  DEUTSCHER MIETERTAG 2017        
 
 
 
 
ANTRAG – Nr:  C 24 
 
ANTRAGSTELLER:   Mieterverein zu Hamburg 
 
KURZINHALT:  Soziale Erhaltungssatzungen stärken 
 
TWEET:  #Mietertag  

#Soziale #Erhaltungssatzungen stärken, #Vormiete darf kein 
Maßstab bei der #Neuvermietung sein! 

 
 
 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Der Deutsche Mieterbund wird beauftragt, darauf hinzuwirken, dass der in § 172 
BauGB geregelte Katalog der Wirkung einer sozialen Erhaltungssatzung um 
folgende Punkte ergänzt wird: 
- Keine Ausnahmen von der Mietpreisbremse (Vormiete, Modernisierungen) 
- Verbot von Mieterhöhungen nach § 559 BGB 
- Senkung der Kappungsgrenze auf 7,5 in drei Jahren 

  
Begründung: 
 
Mit diesen Änderungen wird der Zweck der sozialen Erhaltungssatzung, die Verdrängung der 
Bevölkerung aus dem Gebiet durch mieterhöhende Maßnahmen zu verhindern, besser 
erreicht. Gerade wo eine solche Verordnung in Kraft ist, wurden aufgrund der Attraktivität des 
Stadtteils in der Vergangenheit vor Inkrafttreten der Mietpreisbremse Höchstmieten 
vereinbart. Diese dürfen bei Neuvermietungen nicht weitergegeben werden. Zwar profitiert 
nicht in jedem Fall ein angestammter Bewohner des Quartiers vom günstigeren 
Neuvermietungspreis, aber dies ist durchaus möglich. Mit Begrenzungen bei Mieterhöhungen 
nach § 558 BGB und dem Verbot von Modernisierungsumlagen profitieren sowohl die 
Bewohner des Quartiers als auch der gesamte Markt von den preisdämpfenden Effekten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empfehlung des Beirates: 
 

Annahme mit folgender Formulierung: 
 

Der Deutsche Mieterbund wird beauftragt, zu prüfen, ob und inwieweit im Rahmen 
des § 172 BauGB Mietpreis- und Mieterhöhungsvorschriften eingeschränkt werden 
können. 
	







 
Antrag 6 - Modernisierung ökologisch steuern und Mieterhöhungen begrenzen  
 
Dazu ist der § 559 BGB wie folgt zu ändern:  
	
Der Vermieter ist verpflichtet, die geforderte Miete nach Modernisierung im Einklang mit 
den erzielten Energieeinsparungen darzulegen. Dazu sind im Rahmen einer Verordnung 
für die vorgenommenen Maßnahmen Pauschalen und vereinfachte Einsparungsbeträge 
zu benennen, die in Abhängigkeit an die 	Energiekostenentwicklung angepasst werden 
können. 	
Es soll sichergestellt werden, dass höchstens 6 Prozent der Modernisierungskosten auf 
die Jahresmiete aufgeschlagen werden können. 	
Innerhalb eines Zeitraums von 8 Jahren darf die Miete wegen Modernisierungen um 	
nicht mehr als 1,50 Euro pro Quadratmeter steigen.  
 
Ein Härtegrund im Sinne des § 559 Abs. 4 BGB liegt vor, wenn die Miete inkl. 	
Betriebskosten nach Modernisierung ein Drittel des Haushaltsnettoeinkommens 	
übersteigen würde. 	

Bei der Ermittlung der Modernisierungskosten sind öffentliche Fördermittel nicht nur 
entsprechender Antrag unterstellt – bewilligt worden wären. 	



	
	
Antrag 7 - Kündigungsrechte des Vermieters nach § 573 BGB einschränken  
 
 
Die Rechtsprechung hat das Kündigungsrecht des Vermieters zuletzt immer weiter 	
ausgeweitet und den Kündigungsschutz aufgeweicht. Der Gesetzgeber muss § 573 Abs. 
2 BGB wie folgt korrigieren:  
 
· § 573 Abs. 2, 1. Halbsatz BGB hat sich zu einer Generalklausel bzw. einem 	
Auffangbecken für Kündigungsbegründungen entwickelt. Hier ist das Wort insbesondere“ 
zu streichen. Damit ist sichergestellt, dass nur bei einer Vertragsverletzung des Mieters, 
bei Eigenbedarf oder bei der Hinderung einer 	angemessenen wirtschaftlichen 
Verwertung eine Kündigung in Betracht kommt.  

· § 573 Abs. 2 Ziff. 2 BGB (Eigenbedarf): Hier muss klargestellt werden, dass eine 	
„dauerhafte Nutzung als Wohnung zu Wohnzwecken“ erforderlich ist. Gleichzeitig ist der 
Kreis der Personen, derentwegen Eigenbedarf geltend gemacht werden kann, 
einzuschränken. Gesellschafter einer Personen- oder BGB-Gesellschaft (erst recht 	
deren Familienangehörige) dürfen keinen Eigenbedarf geltend machen. Das 	
Kündigungsprivileg Eigenbedarf darf nur für den Vermieter selbst und seine 	nächsten 
Familienangehörigen gelten.  

· Im Rahmen des § 573 BGB muss die Pflicht des Vermieters verankert werden, 
freistehende Wohnungen im Haus bzw. freistehende Wohnungen im Eigentum des 
Vermieters vorrangig für den geltend gemachten Eigenbedarf zu nutzen bzw. diese 	
Wohnungen dem gekündigten Mieter als Ersatz anzubieten. Der Vermieter ist zum 
Nachweis von Ersatzwohnraum verpflichtet. Ein Verstoß gegen diese Pflicht muss 	die 
Kündigung unwirksam machen.  
	


